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 Veröffentlicht am 05.08.1992

Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

ABGB §1220;

ABGB §1221;

EStG 1972 §34 Abs1;

EStG 1972 §34 Abs3;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1991/04/16 90/14/0279 2

Stammrechtssatz

Die Liquiditätslage des Dotationsp=ichtigen kann ein zwingender Grund für die Entrichtung des Ausstattungsbetrages

nach dem gesetzlichen Fälligkeitszeitpunkt sein. Ob dem Dotationsp=ichtigen gegen den Ausstattungsberechtigten ein

Anspruch auf ratenweise oder spätere Leistung der Ausstattung zusteht, kann auch von einer Interessenabwägung

abhängen.
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